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Schifffahrtsbeschrankungen bei Struden

1. 1.Als Verbande im Sinne dieses Paragraphen gelten Einzelfahrer (einzeln fahrende Fahrzeuge), Schleppverbande,
Schubverbande und Koppelverbande, wenn ihre Lange 110 m oder ihre Breite 17 m Uberschreitet.

2. 2.Bei Wasserstanden von mehr als 883 cm am Pegel Grein sowie bei Havarien und Regulierungsarbeiten gilt die
Strudenstrecke (Strom-km 2080,90 bis 2074,80) als Fahrwasserenge, die nur im wechselweisen Einbahnverkehr
befahren werden darf; dies wird in der Schleuse Wallsee durch das Schifffahrtszeichen B.5 ,Gebot, unter den in
schifffahrtspolizeilichen Vorschriften vorgesehenen Umstanden anzuhalten” mit dem Zusatzzeichen ,Signalstelle
Tiefenbach” angezeigt. Fir diesen Verkehr gelten die Bestimmungen der Z 3 bis 9.

3. 3.Talfahrer haben das Schifffahrtszeichen gemaR Z 2 in der Schleuse Wallsee und die Lichtsignale der Signalstelle
Tiefenbach zu beachten.

4. 4.Die Lichtsignale der Signalstelle Tiefenbach (Strom-km 2080,90, rechtes Ufer) regeln die Durchfahrt durch die
beiden Donauarme fiir Einzelfahrer (eine Lichterreihe) und Verbande (zwei Lichterreihen); dabei gilt die linke Seite
der Signale fur den Strudenkanal, die rechte Seite fir den Hossgang. Durch die griinen Lichterreihen wird die
Erlaubnis zur Durchfahrt, durch die roten Lichterreihen das Verbot der Durchfahrt angezeigt. Talfahrer, denen
die Durchfahrt verboten ist, missen an der 6ffentlichen Lande in Tiefenbach warten. Wird die Durchfahrt
freigegeben, haben sie umgehend die Fahrt in der Reihenfolge ihrer Ankunft fortzusetzen.

5. 5.Fur Talfahrer ist die Durchfahrt durch die Strudenstrecke von 30 min nach Sonnenuntergang bis 30 min vor
Sonnenaufgang verboten. Fur Talfahrer, die bis spatestens 30 min nach Sonnenuntergang von der Schleuse
Wallsee abfahren, beginnt diese Schifffahrtsbeschrankung erst 90 min nach Sonnenuntergang.

6. 6.Will ein talfahrendes Fahrgastschiff die Fahrt in Grein unterbrechen, so ist dies ebenso wie der beabsichtigte
Zeitpunkt der Weiterfahrt der Signalstelle Tiefenbach auf Kanal 84 zu melden; diese Meldepflicht gilt nicht fur die
fahrplanmaRige Fahrtunterbrechung eines Fahrgastschiffs in Grein. Fahrgastschiffe, die von Grein talwarts
fahren, haben ihre Abfahrt der Signalstelle Tiefenbach zu melden.

7. 7.Bergfahrer haben die Lichtsignale der Signalstelle St. Nikola (Strom-km 2074,80, linkes Ufer) zu beachten.

8. 8.Zeigt die Signalstelle St. Nikola ein rotes Licht, so mussen die Bergfahrer an der 6ffentlichen Lande in St. Nikola
(Strom-km 2074,80 bis 2074,30, linkes Ufer) anhalten.

9. 9.Zeigt die Signalstelle St. Nikola ein griines Licht, so haben die Bergfahrer umgehend die Fahrt durch den
Strudenkanal fortzusetzen; der Hossgang darf von Bergfahrern nicht benitzt werden. Bei der Einfahrt in die
Strudenstrecke zu Berg haben Einzelfahrer den Vorrang vor Verbanden.

10. 10.Gilt die Strudenstrecke nicht als Fahrwasserenge, so wird in der Schleuse Wallsee das Schifffahrtszeichen
gemal Z 2 nicht gezeigt; es gelten die Bestimmungen der Z 4 sowie 11 bis 18.
11. 11.Talfahrer haben die Lichtsignale der Signalstelle Tiefenbach (Z 4) zu beachten.

(Anm.: Z 12 aufgehoben durch Art. 1 Z 51,BGBI. Il Nr. 204/2023)
1. 13.Bergfahrer haben die Lichtsignale der Signalstellen St. Nikola und Féhre (Strom-km 2078,05, linkes Ufer) zu
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beachten.

2. 14.Zeigt die Signalstelle St. Nikola zwei grine Lichter Ubereinander und ein weil3es Festlicht, so befindet sich ein
Talfahrer in der Strudenstrecke; bergfahrende Verbande mussen stromab der Signalstelle so lange anhalten, bis
durch ein weil3es Taktlicht angezeigt wird, dass sich kein Talfahrer in der Strudenstrecke befindet.

3. 15.Zeigt die Signalstelle Fohre ein weiles Festlicht, so befindet sich ein Talfahrer in der Strudenstrecke;
bergfahrende Fahrzeuge, ausgenommen Kleinfahrzeuge, missen stromab von Strom-km 2077,20 solange
anhalten, bis durch ein weiBes Taktlicht angezeigt wird, dass sich kein Talfahrer in der Strudenstrecke befindet.

4. 16.Durch die weiRen Lichter gemaR Z 13 und 14 werden talfahrende Kleinfahrzeuge nicht angezeigt.

5. 17.Bergfahrer missen den Strudenkanal benttzen und so nahe wie moglich am linken Ufer fahren; sie missen
die Fahrt durch die Strudenstrecke so einteilen, dass sie Talfahrer, insbesondere im Bereich der Einfahrt in den
Hossgang und der Ausfahrt aus dem Hossgang, nicht behindern.

6. 18.Die offentlichen Landen beim ,Sailer” (Strom-km 2080,235 bis 2079,735, linkes Ufer) und in Grein (Strom-km
2079,27 bis 2078,93, linkes Ufer) dirfen nur von Bergfahrern benutzt werden, die ihre Fahrt von dort zu Berg
fortsetzen.

7. 19.Auf der gesamten Strudenstrecke (Z 2) einschlieBlich der Insel Woérth

1. a)ist fur Sportfahrzeuge das Stillliegen verboten, ausgenommen im Hafen Grein und an bezeichneten
Landen entsprechend ihrer Widmung;

2. b)durfen Sportfahrzeuge nicht auf den Rampen am Ufer gelagert werden, ausgenommen Rampen, die als
Schifffahrtsanlagen bewilligt sind, entsprechend ihrer Widmung.

8. 20.Das Verbot gemaR Z 19 lit. a gilt nicht fir Zillen, soweit diese unmittelbar am Ufer so festgemacht sind, dass
Fahrzeuge der gewerbsmaRigen Schifffahrt nicht gezwungen werden, ihren Kurs oder ihre Geschwindigkeit zu
andern. Als Zillen gelten offene Fahrzeuge aus Holz, ohne Aufbauten, mit einer Lange bis zu 7,5 m und einer
Breite bis zu 2 m, die nicht mit einem Innenbordmotor und nicht mit einer Radsteuerung ausgestattet sind.

9. 21.Bei Pegelstanden Uber 800 cm am Pegel Grein dirfen talfahrende Verbande nicht mehr als zwei Fahrzeuge zur
GUterbeférderung enthalten. Diese sind langsseits gekoppelt nebeneinander zu fihren.

In Kraft seit 30.06.2023 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 2002
	- Wasserstraßen-Verkehrsordnung


